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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Eberhard-
Karls-Universität Tübingen im Sommersemester 1986 als Dissertation ange-
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schulde ich auch dem Zweitgutachter, Herrn Prof. Dr. Wernhard Möschel, dem 
Verlag Duncker und Humblot - insbesondere Herrn Ernst Thamm- für die 
Aufnahme in die Reihe und nicht zuletzt Frau Brigitte Bako/as für die 
Anfertigung des Manuskripts. 

Stuttgart im November 1986 
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Überseeische Länder und Gebiete 
United Nations = VN 
United Nations Conference on Trade and Development 
United Nations Development Programme 
United Nations Environmental Programme 
United Nations Industrial Development Organization 
United Nations Institute for Training and Research 
United Nations Relief and Works Agency 
United Nations Treaty Series 

Vereinte Nationen = UN 
Verordnung 
Volksrepublik 
Verfassung und Recht in Übersee (Zeitschrift) 
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VVDStRL 
VWD 

WHO 

ZaÖRV 
ZfvgiRWiss 
ZfZ 
ZIE 

Abkürzungsverzeichnis 

Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 
Vereinigte Wirtschaftsdienste (tägl. Wirtschaftsnachrichten) 

World Health Organization 

Zeitschrift für ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht 
Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 
Zeitschrift für Zölle und Verbrauchssteuern 
Zentrum für Industrielle Entwicklung (Lome-Abkommen) 

In den Fußnoten des Textteils wird die verwendete Literatur in der Weise abgekürzt 
zitiert, daß nur der Nachname des Verfassers und eine Kurzform des Titels angegeben wird 
(z. B. ERLER, Grundprobleme). Die vollständigen Angaben finden sich im Literaturver-
zeichnis am Ende des Bandes. 



A. Einführung und 
weltwirtschaftsrechtlicher Hintergrund 

I. Europa und internationales Wirtschaftsrecht 
als thematische Besonderheit 

Die thematische Kombination von Europäischer Gemeinschaft und Welt-
wirtschaftsordnung ist eine Verbindungzweier brisanter Problembereiche, die 
beide in tiefer Krise ohne momentan erkennbare Auswege stecken. Das 
internationale Wirtschaftsrecht wird den Anforderungen von Rezession, Ar-
beitslosigkeit, Verschuldung, Unterentwicklung u. v.m. offenbar nicht mehr 
gerecht, weshalb seine überkommenen Grundlagen Gegenstand herber Funda-
mentalkritik seitens der Mehrheit der Staaten der Erde sind. Nichtsdestoweniger 
bewegt sich auf diesem Feld zur Zeit kaum etwas: die Diskussion über eine 
"neue" Weltwirtschaftsordnung ist festgefahren 1 . Kaum positiver kann der 
gegenwärtige Zustand der EG beurteilt werden, die die an sie gestellten hohen 
Erwartungen hinsichtlich des Erreichens einer wirklichen europäischen Eini-
gung nicht erfüllen kann, sondern sich lediglich von Kompromiß zu Kompro-
miß zu retten scheint. Auch aufinternationaler Ebene sind in besonderem Maße 
richtunggebende Impulse aus Europa zur Zeit nicht eben häufig. 

Dennoch, bzw. gerade deshalb ist die Verbindung von beiden Gebieten und 
die Erkenntnis der Verwandtheit und Verzahnung ihrer Probleme naheliegend. 
Zum einen ist es ganz natürlich, daß Europa von außen als wichtiger 
Ansprechpartner betrachtet wird, denn zum einen haben gerade die jetzt in der 
EG zusammengeschlossenen Staaten die Grundlagen des geltenden (Wirt-
schafts-)Völkerrechts entscheidend geprägt, zum anderen werden sie auch für die 
wirtschaftliche Misere verantwortlich gemacht, die die Dritte Welt u.a. auf 
wirkliche und vermeintliche koloniale Ausbeutung zurückführt. Zahllose Be-
gründungsversuche finden sich hier: von der Annahme deliktischer Ansprüche 
und solcher aus ungerechtfertigter Bereicherung bis hin zum allgemeinen 
Selbstbestimmungsrecht 2• Aber selbst abgesehen von solch "kolonialer Verant-
wortung", die ja nicht alle Mitgliedstaaten und schon gar nicht die Gemeinschaft 
als solche trifft, und die im übrigen sicher nicht allein für das Elendsszenario 

1 Allgemein dazu Oppermann, Neue Weltwirtschaftsordnung, S. 449ff.; Graf Vitzthum, 
Neue Weltwirtschaftsordnung, EA 1978, S. 455fT. 

2 Vgl. Oppermann, Neue Weltwirtschaftsordnung, S. 460fT.; Bleckmann, Anspruch, 
VRÜ 1979, S. Sff., 10ff.; Hermann Weber, Anspruch, VRÜ 1978, S. 5ff. 

2 Eiseistein 
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verantwortlich gemacht werden kann, prädestiniert die schiere wirtschaftliche 
Kraft der Zehn (bzw. Zwölf) diese zu bedeutsameren Akteuren im internationa-
len Wirtschaftsrecht Die Gemeinschaft ist die größte Handelsmacht der Welt 3, 

steht in der Spitzengruppe der Wirtschaftsmächte 4 und ist bereits jetzt die 
wichtigste Quelle öffentlicher Entwicklungshilfeleistungen 5• Eine wirksame 
Veränderung der internationalen Arbeitsteilung ist nicht möglich, wenn nicht 
Europa als Absatzmarkt für verarbeitete Produkte der Dritten Welt geöffnet 
wird. Eine gesicherte Rohstoffordnung ist ohne Beteiligung der bedeutenden 
Abnehmer- (teilweise auch Erzeuger-)länder aus Europa gegenstandslos, und im 
Bereich von Technologie und internationaler Liquidität ist der "Süden" 
gleichfalls auf die EG angewiesen. Umgekehrt muß die Zehnergemeinschaft an 
der Wiederherstellung der internationalen Wirtschaftsordnung interessiert sein. 
Die Außenhandelsabhängigkeit aller Mitgliedstaaten beläuft sich auf rund ein 
Viertel des Bruttosozialprodukts 6, bei Rohstoffen und Energie sind diese 
weitgehend auf Importe angewiesen. Zahlreiche weitere, auch sicherheitspoliti-
sche Gründe ließen sich für die zentrale Stellung Europas anführen - eines 
Europas, das sich ja letztendlich als "Zivilmacht" 7, als neuer Akteur zwischen 
den Supermächten und Partner aller Staaten bewähren will und muß. Eben 
dieses Neue an der europäischen Integration ist es auch, was die Gemeinschaft 
selbst, und nicht etwa ihre einzelnen Mitgliedstaaten zum Handeln aufruft. 
Europäische Politik und europäisches Recht ist zweifellos mehr als die bloße 
Summe der Politiken und Rechtsordnungen seiner Mitgliedstaaten. Diese 
Unterscheidung gewährt auch die Chance zu belastungsfreiem Handeln, die die 
Nationalstaaten nicht hätten. Davon abgesehen machen auch schlichte Kompe-
tenzfragen ein europäisches Vorgehen nötig, denn in zahlreichen Bereichen 
(Handelspolitik, Assoziierung, Agrarpolitik, Zollfragen etc.) dürften die einzel-
nen Staaten nicht mehr handeln. Ungeachtet der vielfach noch ungeklärten 
Kompetenzlage 8, der unbefriedigenden Praxis der "gemischten Verträge" und 
der sonstigen Einmischungen der Mitgliedstaaten in europäische Angelegenhei-
ten, ist das gemeinschaftliche Auftreten in verschiedenen Erscheinungsformen 
vom Grundsatz her unbestreitbare Praxis. Eine Untersuchung des europäischen 
Rechts im Hinblick auf Entwicklungen des internationalen Wirtschaftsrechts 

3 Nach "Stichwort Europa" 2/ 82 (Die Europäische Gemeinschaft in der Welt), S. 2 hat 
die Gemeinschaft ohne innergemeinschaftlichen Austausch ein rundes Fünftel Anteil am 
Welthandel; nach dem Europäischen Parlament, Sitzungsdokument 1-1335/ 82 v. 14. 3. 
1983, S.13 ca. 16%; dem entsprechend auch GATT, International Trade 1981 / 82, 
Genf 1982, Appendix, Table A4. 

4 Rund 1/5 der Weltwirtschaftsleistung stammt aus den EG-Ländern; vgl. Thiel, Bilanz 
und Perspektiven, S. 23fT.; Moreau, C.E.E., S. 256. 

5 Rund 40% der öffentlichen Leistungen kommen aus Europa: Thiel, Bilanz und 
Perspektiven, S. 23 ff. 

6 Stichwort Europa (FN 3), S. 1; vgl. auch Sitzungsdokument EP, ebda. 
7 s. Duchene, Rolle Europas, S. 11 ff., 33 ff. 
8 s. dazu noch unten A. V.!. 
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verspricht somit gewichtige Hinweise auf geltende, in Entwicklung befindliche 
oder nur (bzw. nicht einmal) potentielle Rechtsprinzipien der zukünftigen 
Ordnung. 

Dies hat aber auch noch einen ganz anderen Hintergrund. Die Europäische 
Gemeinschaft ist selbst ein neuer rechtlicher Ansatz zur Lösung internationaler 
Wirtschaftsprobleme, das Europäische Gemeinschaftsrecht ein Lehrstück für 
zahlreiche Probleme des internationalen Wirtschaftsrechts der Zukunft. Zu 
einer Zeit, als die Institutionen des "alten" internationalen Wirtschaftsrechts 
noch in voller Blüte standen, bildete sich nämlich mit den Gemeinschaften ein 
Rechtskreis, der tiefgreifende Neuerungen der internationalen Beziehungen 
beinhaltete. Erstmals wurde versucht, wirtschaftliche Probleme in größerem 
Rahmen auf übernationaler Ebene zu lösen und die Koexistenz der Staaten 
durch eine Kooperation zu ersetzen, die auf Solidarität und Ausgleich beruhte. 
Als Mittel dazu diente ein komplexes rechtliches Instrumentarium, das aus 
marktwirtschaftliehen und wettbewerbsfördernden Komponenten einerseits, 
sowie aus einzelnen planwirtschaftlich-dirigistischen Elementen andererseits 
zusammengesetzt war. Natürlich hatte und hat der Gemeinsame Markt nichts 
mit den Grundsätzen der sog. "neuen Weltwirtschaftsordung" zu tun und auch 
von seiner Zielsetzung ist er auf (Wieder)herstellung der Wettbewerbsfähigkeit 
traditioneller Industriestaaten, nicht aber auf Förderung gänzlich unterent-
wickelter Länder ausgerichtet. Nichtsdestoweniger hat sich hier aber ein 
Rechtskreis entwickelt, dem ein gewisser Modellcharakter für einige Zukunfts-
tendenzen zukommen kann. Überspitzt ließe sich die Frage stellen, ob im 
Gemeinschaftsrecht nicht ein Prototyp für eine zukünftige Weltordnung gesehen 
werden könnte, wobei allerdings aus den sattsam bekannten Fehlkonzeptionen 
und Fehlsteuerungen noch gelernt werden müßte. Darüber hinausgehend hat 
Europa auch in seinen Beziehungen zu Drittstaaten vielfach Anstöße geliefert 
und Projekte verwirklicht, die als modellhaft angesehen werden können. Die 
Abkommen von Lome 9 sind dafür die bekanntesten Beispiele. 

Schließlich spiegelt sich in der Krise des Europäischen Rechts die Krise des 
internationalen Wirtschaftrechts wider. Die vielfach totgesagte Gemeinschaft 
überlebt- ähnlich wie die Vereinten Nationen und die Völkerrechtsordnung-
letztendlich doch, da es in Zeiten zunehmender gegenseitiger Abhängigkeit keine 
Alternative zu ihnen gibt. Andererseits sind substanzielle Fortschritte nicht 
erkennbar, da der enger werdende Handlungsspielraum nationale Egoismen 
überstark hervortreten läßt. Freies Spiel der Kräfte führt hier wie dort zu sich 
ausweitenden Verzerrungen, während planwirtschaftliche Methoden nicht die 
Komplexität des Wirtschaftslebens erfassen. Die Diskussion über Einzelfragen 

9 Sie werden in der Präambel selbst als Modell für die Beziehungen zwischen 
entwickelten Staaten und Entwicklungsstaaten bezeichnet; vgl. im einzelnen den Teil B; 
fundstelle dort FN 12ff. 

2• 


